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 Veröffentlicht am 27.06.1995

Index

43/02 Leistungsrecht

Norm

HGG 1992 §6 Abs6;

HGG 1992 §6;

Rechtssatz

Durch die Annahme einer weiteren Verp7ichtungserklärung wird ein neues Verhältnis als Zeitsoldat begründet,

welches wiederum für sich den Regelungen des § 6 HGG 1992 zu unterstellen ist.
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